
 
HANSEATISCHE KRANKENKASSE 

1 14. Nachtrag zu der ab 01. Januar 1989 geltenden Satzung der 

HEK — Hanseatische Krankenkasse 

Artikel I 

Die Satzung wird wie folgt geändert: 

In der Anlage zu § 33 Ausgleichsverfahren für Arbeitgeber wird Ziffer 5 wie folgt 

geändert: 

a) In Absatz 1 wird die 

Zahl „1,55" durch die Zahl „1,65"   

Zahl „2,9"   durch die Zahl „2,7"                 

Zahl  „3,7"  durch die Zahl „4,2" 

ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Zahl „0,50" durch die Zahl „0,59" ersetzt. 

 

 

 

Artikel I I 

Der 1 14. Nachtrag zur Satzung der HEK tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 



 

 


